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Bericht 

1 Veranlassung und Zielstellung 

Aufgrund aktueller wasserwirtschaftlicher Entwicklungen in der Bergbaufolgelandschaft 

des Südraumes Leipzig ergeben sich neue Herausforderungen für die Kommunen. Die 

Verbandskommunen des Kommunalen Forums Südraum Leipzig wollen gemeinsam 

an einer Problemlösung bei den wasserbezogenen Themen arbeiten. Ein wesentlicher 

Aspekt ist hierbei die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Es besteht die Idee bzw. 

die Notwendigkeit, die Gewässerunterhaltung gemeinsam zu organisieren sowie 

durchzuführen und somit der Unterhaltungspflicht besser nachkommen zu können. 

Rechtliche Grundlagen sind mit dem Sächsischen Wassergesetz (SächsWG) sowie 

der Mustersatzung des Sächsischen Städte und Gemeindetages (SSG) gegeben. Um 

eine Entscheidung für oder gegen eine gemeinsame Gewässerunterhaltung treffen zu 

können, soll im Folgenden eine Entscheidungsgrundlage für das Kommunale Forum 

Südraum Leipzig erarbeitet werden. 

Die Studie liefert zunächst Grundlagen, die zu einer Entscheidung der teilnehmenden 

Kommunen zur Vorbereitung einer gemeinsamen Gewässerunterhaltung führen sollen, 

aber auch schon die ersten ï wenn auch noch im Rahmen einer konkreten Projektpla-

nung zu präzisierenden ï Punkte einer Projektplanung. Die konkrete Projektplanung 

einschließlich eines Projektplanes kann diese Vorstudie allerdings nicht ersetzen. Dazu 

sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht alle Rahmenbedingungen hinreichend 

bekannt (z.B. Umfang der Gewässerunterhaltung auf Grundlage von GU-Plänen; Auf-

gabenverteilung interner & externer Dienstleistungen etc.). 

Das besondere Interesse des Freistaates Sachsen an dieser Problematik ï interkom-

munal abgestimmte, gemeinsame Gewässerunterhaltung ï spiegelt sich in der Förde-

rung dieser Untersuchung aus Mitteln der Förderrichtlinie Regio des Staatsministerium 

des Innern wider. 
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2 Ausgangssituation 

Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung ist per Sächsischem Wassergesetz eine 

kommunale Pflichtaufgabe. Grundsätzlich verfolgt die Gewässerunterhaltung meist 

mehrere Anliegen. Es sollen über die Gewässerunterhaltung Vernässung und Über-

schwemmungen vermieden werden, die zu Schäden an Infrastruktur, Sachwerten oder 

zu wirtschaftlichen Einbußen bei landwirtschaftlich genutzten Flächen führen. Auch ist 

Gewässerunterhaltung ein wichtiger Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz. 

In der Regel wird die Gewässerunterhaltung von den Kommunen selbst organisiert und 

durchgeführt, wobei diese bei Bedarf auf externe Unterstützung zurückgreifen. Das 

grundlegende Wissen und die oft langjährige Erfahrung über die Gewässer und ihre 

Problemstellen sind also ï bis auf wenige Ausnahmen ï in den Kommunen selbst vor-

handen. 

Die Gewässerunterhaltung wird in der Regel aus dem Haushalt der Kommunen finan-

ziert, der sich aus den Steuern der Einwohner generiert (z. B. Grundsteuer). Somit ist 

jeder Einwohner an der Gewässerunterhaltung finanziell beteiligt, auch wenn ihm da-

durch kein Vorteil erwächst. 

In der Regel ist die Gewässerunterhaltung in der haushalterischen Priorität hinter ande-

ren Aufgaben (Soziales, Straßenbau etc.) angesiedelt, so dass meist nur begrenzt Mit-

tel und Personal dafür zur Verfügung stehen. Dies führt ï was den Unterhaltungszu-

stand der Gewässer II. Ordnung betrifft ï zu einer unbefriedigenden Situation.  

Die Ansprüche an die Gewässerunterhaltung werden in den nächsten Jahren steigen, 

auch deshalb, weil Vorgaben der Europäischen Union (EU-WRRL, EU-HWRMRL) hö-

here Maßstäbe setzen. Das Ziel einer bedarfsgerechten Gewässerunterhaltung, die 

den Vorgaben entspricht, wird kostenseitig deutlich größere Budgets erfordern. 

Der Gesetzgeber hat den Kommunen per SächsWG die Möglichkeit gegeben eine ab-

gabenfinanzierte, gemeinsam organisierte und damit bedarfsgerechte Gewässerunter-

haltung zu betreiben. 
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3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Erhebung Grundlagendaten 

Die Erhebung der Grundlagendaten erfolgt zweigleisig. Folgende Methoden kommen 

zum Einsatz: 

Á Vor-Ort-Begehung ausgewählter Gewässerabschnitte 

Á Befragung der Kommunen hinsichtlich Gewässerunterhaltung (standardisierter 

Kurzfragebogen) 

Á Fotodokumentation 

Ein Nebenaspekt, der aber in der Datenerhebung nicht unbeachtet bleiben soll, ist die 

augenscheinliche Bewertung von Gewässern hinsichtlich der Möglichkeiten einer ein-

malig nachholenden Gewässerunterhaltung (enGU), wie sie auch das SächsWG er-

wähnt. 

 

3.2 Qualifizierung der Grundlagendaten 

Zur Qualifizierung der in der Erhebungsphase aufgenommenen Informationen (Bege-

hungen am Gewässer) werden mit allen Kommunen Interviews geführt, bei denen in 

der Regel die tätigen Experten hinsichtlich Detailfragen weitere wichtige Informationen 

liefern können. 

Ziel ist es eine valide Datenbasis zu schaffen, die sich aus den GIS-Daten der Landes-

behörden sowie den Untersuchungen vor Ort und den Erfahrungen der Kommunen 

speist. 

 

3.3 Analyse und Bewertung 

Die qualifizierten Grundlagendaten, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die 

Möglichkeiten der organisatorischen und technischen Umsetzung einer gemeinsamen 

Gewässerunterhaltung werden bewertet. Mittels Vergleich der gemeinsamen, abga-

benfinanzierten Gewässerunterhaltung zur aktuellen Situation werden Vor- und Nach-

teile gegenübergestellt und eine Wertung abgegeben. 
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3.4 Sonstige Mittel & Methoden 

Grundsätzlich wird versucht, die Inhalte bspw. der Grundlagendatenerhebung für das 

Gewässernetz und seines Pflegezustandes kartographisch abzubilden. Zur Visualisie-

rung wird dabei auf geographische Informationssysteme (ESRI ArcGIS) zurückgegrif-

fen. Hierbei erfolgt im GIS neben der Darstellung der Inhalte in Karten auch die Hal-

tung der während der Datenerhebung aufgenommenen Informationen (Attribute). 

Eine kommunenbezogene Darstellung der Inhalte wird angestrebt (gesonderte Karten 

für jede Kommune), um einen schnellen und zielführenden Informationsgewinn für die 

Kommunen zu ermöglichen. 

Zur Verifizierung der Ergebnisse sind die Kommunen und der Zweckverband Kommu-

nales Forum Südraum Leipzig zusätzlich in einen Review-Prozess eingebunden. 

Stellungnahmen der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Leipzig sowie des Re-

gionalen Planungsverbandes Westsachsen wurden eingeholt. 
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4 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Süden von Leipzig und umfasst die Gemeindegebie-

te Markkleeberg, Rötha1, Pegau, Regis-Breitingen und Borna (siehe Abbildung 1). Alle 

genannten Kommunen sind Mitglieder des Kommunalen Forums Südraum Leipzig, 

dessen Sitz Markkleeberg ist. 

 

 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet 

 

                                                
1 Seit 01.08.2015 wird die vorher (bzw. auch noch zu Beginn dieses Projektes) existierende Verwaltungsgemeinschaft 

Rötha nach Eingemeindung von Espenhain und dessen Ortsteilen nur noch als Stadt Rötha bezeichnet. 
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Untersucht wurden alle Gewässer II. Ordnung, die in der Unterhaltungspflicht der 

Kommunen liegen. Desweiteren wurden Gewässer untersucht, die von den Kommunen 

gepflegt werden bzw. werden sollten, die aber in den offiziellen Gewässerkatastern des 

LfULG nicht als Gewässer II. Ordnung (und auch nicht I. Ordnung) geführt werden2. 

Durch den Tagebau wurde das Gewässersystem der Region verändert. Gewässer 

wurden umverlegt oder auch entfernt, welche heute dann zum Teil wieder rekonstruiert 

oder an anderer Stelle neu erschaffen werden müssen, um das anfallende Oberflä-

chenwasser abzuführen. Auch existieren heute zahlreiche Fließgewässer, die aufgrund 

der geänderten hydro(geo)logischen Bedingungen kein oder selten Wasser führen. 

Dies trifft bspw. auf Fließgewässer zu, die in früheren Zeiten ï ggf. dafür auch ausge-

baut ï Sümpfungswasser eines Tagebaus abführten, während dies heute nicht mehr 

notwendig ist. Zurück bleiben Gewässer, die hinsichtlich Form und Funktion häufig von 

den heutigen Anforderungen abweichen. Des Weiteren gibt es Gewässer, die durch die 

Entwässerungsmaßnahmen während des Tagebaus trockengefallen sind und sich über 

die Zeit zum Teil mit Sedimenten/Pflanzenresten gefüllt haben und bewachsen sind. 

Durch die Aufgabe der Braunkohletagebaue und dem damit verbundenen Grundwas-

seranstieg haben die Kommunen heute Probleme mit Vernässungen, hohen Grund-

wasserständen und größeren Abflussmengen. Teile des heutigen Gewässersystems 

können durch die Veränderungen im Gewässersystem ihre Vorflutfunktion jedoch nicht 

mehr (vollständig) erfüllen. Daraus resultiert, dass das anfallende Wasser nicht abge-

führt werden kann und damit Vernässung und Co. nicht behoben werden können.  

In diesem Zusammenhang ist der § 3 aus dem 4. Ergänzenden Verwaltungsabkom-

men zum VA Altlastenfinanzierung und VA V Braunkohlesanierung zu nennen. Dieser 

sieht vor, dass für "Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen im Zusammengang mit 

dem Wiederanstieg des Grundwassers und zum anderen für sonstige Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Braunkohlesanierung" finanzielle Mittel von Bund und Ländern 

zur Verfügung gestellt werden. Darunter fallen auch Maßnahmen an Gewässern, die 

durch die Braunkohlesanierung ihre eigentliche Aufgabe der Abflussabführung nicht 

mehr nachkommen können und dadurch die umliegenden Gebiete gefährden. Maß-

nahmen der einmalig nachholenden Gewässerunterhaltung stellen die Gewässer wie-

der so her, dass sie ihre Funktionen wieder übernehmen können (BMJ 2013). Darüber 

                                                
2 Eine Prüfung und Abgleich, ggf. Neufeststellung des Gewässerstatus für diese Gewässer mit der unteren Wasserbe-

hörde wird empfohlen. 
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hinaus kommt es auch im Rahmen der Rekultivierung der Bergbaulandschaft zur Anla-

ge neuer Fließgewässer, um einen Ausgleich zu verlorengegangenen Vorflutern zu 

schaffen. 

Die Aufgabe der Rekultivierung übernimmt dabei die LMBV (Lausitzer und Mitteldeut-

sche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH), wobei es ein grundsätzliches Ziel ist, die 

Unterhaltungslast eines Fließgewässers - auch der neu entstandenen - in Zukunft an 

die Kommunen zu übertragen. 

Neben diesen Herausforderungen für die Kommunen besteht die generelle Unterhal-

tungspflicht aller Gewässer 2. Ordnung, die aufgrund von eingeschränkten finanziellen 

Mitteln meist nur sehr sparsam durchgeführt werden kann. 

Dies alles wird in der Bewertung einer möglichen gemeinsamen Gewässerunterhaltung 

berücksichtigt. 
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5 Erfassung und Bewertung des Gewässerzustandes 

5.1 Grundlagen 

Die Erfassung und Bewertung des Gewässerzustandes erfolgte auf Grundlage eines 

GIS-Datensatzes vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen 

(LfULG). Auf Basis dieses Datensatzes wurden fast alle Gewässer der teilnehmenden 

Kommunen stichprobenartig begangen. Stichprobenartig bedeutet, dass die Gewässer 

nur an ein oder zwei Stellen betrachtet wurden und nicht auf der gesamten Länge. Weit 

abgelegene, nur in der freien Landschaft liegende Gewässer wurden dabei nicht be-

rücksichtigt. Es handelt sich dabei um Gewässer, für die ein Unterhaltungsbedarf auf-

grund fehlender Nähe zu Siedlungsbereichen oder Gewerbeanlagen nicht zu erwarten 

ist. Grundsätzlich besteht jedoch für alle Gewässer II. Ordnung eine gesetzliche Unter-

haltungspflicht durch die Kommunen. Auch wenn in Siedlungen und Gewerbestandor-

ten das wirtschaftliche Schadenspotential höher ist, sollte davon ausgegangen werden, 

dass auch die Eigentümer der in der freien Landschaft am Gewässer anliegenden Flä-

chen an einer ordnungsgemäßen Unterhaltung interessiert sind. 

Bei der Begehung wurde der Gewässerzustand (Gewässerzustand i. S. v.: kann das 

Gewässer dem augenscheinlichen Eindruck nach seine Aufgaben erfüllen) notiert und 

wenn Unterhaltungsarbeiten durch den optischen Eindruck ersichtlich waren, so wurde 

auch das vermerkt. Diese Beobachtungen wurden dann in einem zweiten Schritt mit-

tels persönlichen Gesprächs mit der jeweilig verantwortlichen Person der Kommune 

abgeglichen (Experteninterview). Dabei wurden zusätzlich Gewässer, die in der Datei 

des LfULG nicht vorhanden waren, ergänzt oder andere Gewässer, die laut Kommune 

derzeit nicht als Gewässer deklariert sind, entfernt. Die gesammelten Informationen 

über Zustand, Unterhaltung, etc. wurden dann in der GIS-Datei eingearbeitet und aus-

gewertet. Die Längenangaben zu den Gewässern sind durch die digitale Auswertung 

des GIS-Datensatzes (Quelle: LfULG) ermittelt worden und basieren nicht auf Vermes-

sungsdaten. 

Zuerst erfolgt die Zusammenfassung der ausgewerteten Informationen in Kapitel 5.2 

und darauf folgend dann die Ableitung für den zukünftigen Unterhaltungsbedarf (Wel-

che Unterhaltungsmaßnahmen müssen zukünftig durchgeführt werden?) sowie Unter-

haltungsaufwand (Welche finanziellen Mittel sind dafür notwendig?). Der zukünftige 

Bedarf orientiert sich dabei an dem Gewässerzustand, der für eine volle Funktionsfä-

higkeit des Gewässers notwendig ist, um den ordnungsgemäßen Abfluss zu sichern. 
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Die Unterhaltungsarbeiten sollten wenn möglich kontinuierlich durchgeführt werden, 

dafür in kleinerem Maße, um den Eingriff in die Natur zu vermindern. 

Hochwasserschutz kann nicht alleine durch die Unterhaltung gewährleistet werden, sie 

kann diesen aber unterstützen. Die Gräben sind meist Teil des Hochwasserschutzes, 

indem sie das anfallende Oberflächenwasser abführen sollen. Durch die Unterhaltung 

können jedoch lediglich Abflusshindernisse (z. B. Totholz) entfernt und der Abfluss-

querschnitt im notwendigen Maße freigehalten werden. Dies sind Maßnahmen, die 

primär zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Gewässers dienen. 

 

5.2 Auswertung der Gewässerunterhaltung 

Borna 

Es werden der Oberscharbach, der Bornaer Mühlgraben, der Zedlitzer Mühlgraben, der 

Lotgraben, der Goldene Born, der Saubach, der Wagner Grundbach, der Bubendorfer 

Bach sowie vier namenslose Gräben unterhalten. Eine Übersicht dazu gibt es in Plan 

1. Die durchgeführten Unterhaltungsarbeiten begrenzen sich auf Krautung, Müllent-

nahme, Treibgutberäumung, Bepflanzung und Uferinstandsetzung. Unterhalten wird 

seit 1996, ganzjährig und je nach Bedarf. 

Tabelle 1: Längenverteilung der Gewässerunterhaltung in Borna 

Gesamtlänge Fließ-
gewässer II. Ord. 

in Unterhaltung 
(IST-Zustand) 

Weiterer Unterhal-
tungsbedarf 

Unterhaltung SOLL-
Zustand 

30,0 km 11,0 km  1,2 km 12,2 km 

 

Die Leistungen werden sowohl durch betriebliche Dienste als auch durch Fremdleis-

tung erbracht. Der betriebliche Dienst verfügt dabei über den Technikpark des Bauho-

fes und zum Teil auch über Leihgeräte. 

Probleme gibt es vor allem durch den Schlammeintrag in die Mühlgräben und bei der 

Durchführung der Unterhaltung der Ufer im Stadtgebiet, an denen die Straßen das 

Gewässer begrenzen. 

Eine enGU wäre am Saubach und am Lotgraben denkbar. Am Saubach bestehen der-

zeit große Defizite im Gewässer, die einen Rückstau verursachen und wodurch das 

steigende Grundwasser nicht abfließen kann. Der Lotgraben sorgt für die Entwässe-

rung der angrenzenden Siedlungsflächen sowie der Aue. Er liegt sehr grundwassernah 
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und kann durch steigendes Grundwasser nur durch Grabenräumungen seine volle 

Funktion erfüllen. 

Derzeit wird an einem Gewässerunterhaltungsplan für den Bornaer Mühlgraben gear-

beitet. Alle anderen Gewässer werden je nach sichtbarer Notwendigkeit unterhalten. 

 

Markkleeberg 

In Markkleeberg werden der Grenzgraben, der Floßgraben, die Kleine Pleiße, der Wal-

graben und der Weinteichgraben mit den dazugehörigen Hochwasserschutzanlagen 

unterhalten. Eine Übersicht dazu gibt es in Plan 2. Durch die LMBV wurden der Cros-

tewitzer Graben, der Silbergraben und der Auenhainer Graben auf dem Gemeindege-

biet Markkleeberg hergestellt, die perspektivisch an die Kommune übertragen werden 

sollen und ggf. der Unterhaltung bedürfen. 

Ein Gewässerunterhaltungsplan besteht nur für den Weinteichgraben, alle anderen 

Gewässer verändern sich noch durch den Landschaftswandel und deswegen wird es 

von der Kommune nicht als sinnvoll erachtet, festlegende Pläne dafür zu erstellen. 

Tabelle 2: Längenverteilung der Gewässerunterhaltung in Markkleeberg 

Gesamtlänge Fließ-
gewässer II. Ord. 

in Unterhaltung 
(IST-Zustand) 

Weiterer Unterhal-
tungsbedarf 

Unterhaltung SOLL-
Zustand 

15,4 km 7,9 km  7,5 km 15,4 km 

 

Seit 1990 wird regelmäßig, das ganze Jahr über unterhalten. Dabei fallen Arbeiten wie 

die optische Kontrolle und bauliche Unterhaltung von Einbauten, Beseitigung von Ab-

flusshindernissen, Reinigung von Sandfängen, Anpflanzung und Baumpflege, Bö-

schungssicherung, Entkrautung, Entschlammung, Mäharbeiten/Uferpflege, Müllentsor-

gung, schrittweiser Rückbau von Gewässereinbauten, Kontrolle von Fremdeinleitern 

und die Kontrolle und Reinigung von Einlaufrechen an. 

Die Arbeiten werden dabei vor allem durch die betrieblichen Dienste durchgeführt, die 

über Handgeräte (z.B. Schaufel), kleine Spezialgeräte und einen Kleintransporter ver-

fügen. Müssen Maschinen eingesetzt werden, z.B. für die Krautung oder die Sandfang-

reinigung, dann erfolgt die Fremdvergabe der Leistung. 

Probleme hat die Kommune vor allem mit den Anforderungen an die Gewässer in der 

Tagebaufolgelandschaft, der Reaktivierung nicht mehr durchgehender bzw. überform-
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ter Gewässerläufe. Außerdem ist der Zugang zum Gewässer durch intensive Privat-

nutzung an vielen Gewässern für Kontrollen oder Unterhaltungsarbeiten nicht immer 

gegeben. Des Weiteren bestehen auch private Einbauten ins Gewässer, die nicht ge-

nehmigt sind. Zudem ist die Gewässerunterhaltung  in der Öffentlichkeit nicht hoch 

angesehen, weswegen es z. B. auch Probleme gibt, Flächen für Anpflanzungen zu 

erwerben. 

Für eine einmalig nachholende Gewässerunterhaltung kommen der Walgraben und die 

Kleine Pleiße in Frage. 

Der Walgraben ist nicht so hergestellt, dass er das anfallende Oberflächenwasser aus 

den Siedlungsbereichen (Kleine Aue/Kleinstädteln) abführen kann. Starkregenereignis-

se oder langanhaltender Regen führen hier regelmäßig zu Überschwemmungen. Durch 

verschiedene Eigentumsverhältnisse (LTV und LMBV) flussabwärts kommt es hier je-

doch derzeit zu Interessenskonflikten in der Unterhaltung. Desweiteren ist der herge-

stellte Walgrabenteil von Verockerung betroffen, eine Folge des früheren Bergbaus.  

Die Kleine Pleiße ist mit dem in der gegenwärtigen Situation anfallenden Überschuss-

wasser aus dem Markkleeberger See  überfordert. Ursache ist jedoch nicht die zu ge-

ringe Dimensionierung der Kleinen Pleiße, sondern das  nicht  den Anforderungen ent-

sprechende Auslaufbauwerk des Markkleeberger Sees, dessen Aufgabe die gesteuer-

te Abgabe einer Wassermenge in die Kleine Pleiße wäre. Der angesprochene Sach-

verhalt, wie auch mögliche Alternativlösungen (Wasserschlange) befinden sich derzeit 

in der Abstimmung zwischen den Beteiligten. 

 

Pegau 

Die Kommune Pegau unterhält die Gewässer Flößchen, Höschergraben, Freigraben, 

Schwenke, Ablauf Lehmgrube, Schnellgraben, Saugraben, Krebsgraben, Kleiner Floß-

graben und vier namenlose Gewässer. Eine Übersicht dazu gibt es in Plan 3. Gewäs-

serunterhaltungspläne bestehen keine, die Unterhaltung wird je nach Notwendigkeit, 

das heißt auch nicht regelmäßig, durchgeführt. Unterhaltungsmaßnahmen sind dabei 

Böschungsmahd, Totholzentnahme, Laubentnahme, Entschlammung und Rechenrei-

nigung. 

 

 



Kommunales Forum Südraum Leipzig 

 

Entscheidungsgrundlage für die Organisation der Gewässerunterhaltung 
Bericht 
 

Planung: K  
&

 H  Projekt: 03388-0 23.12.2015 Seite 12 von 46 
 

Tabelle 3: Längenverteilung der Gewässerunterhaltung in Pegau 

Gesamtlänge Fließ-
gewässer II. Ord. 

in Unterhaltung 
(IST-Zustand) 

Weiterer Unterhal-
tungsbedarf 

Unterhaltung SOLL-
Zustand 

32,4 km 16,9 km 10,0 km 26,9 km 

 

Bei der Unterhaltung wird das Mähen sowie die Beräumung vom städtischen Bauhof 

durchgeführt, Maßnahmen wie Entschlammung oder Instandsetzungen von Wehranla-

gen werden an Fremdfirmen vergeben. 

Probleme treten durch das steigende Grundwasser und zunehmende Starkregenereig-

nisse mit Hochwassergefahr auf, wodurch die Gräben, die bisher nicht unterhalten 

wurden an Bedeutung zunehmen. Außerdem sind manche Gräben verrohrt und durch 

Rohrschäden nicht mehr durchlässig. Landwirtschaftlichen Flächen werden meist bis 

unmittelbar ans Gewässer genutzt und teilweise sind Gräben auch überackert worden 

und dadurch nicht mehr vorhanden. Auch Gewässerschutzstreifen fehlen meist und der 

Zugang ist sehr eingeschränkt. Ein weiteres Problem sind zudem verrohrte Gräben, die 

teilweise in privaten Grundstücken liegen und dadurch kaum erreichbar sind. 

Die zwei Gräben nördlich bzw. westlich von Werben, sowie der Freigraben, der um 

Eisdorf herumführt, könnten eventuell durch eine enGU wiederhergestellt werden, um 

ihre Funktion besser erfüllen zu können. Der Freigraben kann durch das steigende 

Grundwasser das anfallende Oberflächenwasser nicht mehr ordnungsgemäß ableiten, 

das Wassers staut sich. Bei den zwei Gräben nördlichen von Werben (u.a. Ablauf 

Lehmgrube) ergeben sich die gleichen Probleme. 

 

Regis-Breitingen 

In Regis-Breitingen werden der Mühlgraben in Ramsdorf, der Graben Schillerstraße 

sowie drei namenlose Gräben unterhalten. Eine Übersicht dazu gibt es in Plan 4. Als 

Gewässerunterhaltung wird gekrautet, gemäht und Totholz entnommen. 

Tabelle 4: Längenverteilung der Gewässerunterhaltung in Regis-Breitingen 

Gesamtlänge Fließ-
gewässer II. Ord. 

in Unterhaltung 
(IST-Zustand) 

Weiterer Unterhal-
tungsbedarf 

Unterhaltung SOLL-
Zustand 

5,6 km  2,0 km 0,2 km 2,2 km 
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Die Unterhaltung wird mindestens zweimal jährlich seit 2001 durchgeführt, wobei die 

Arbeiten von den betrieblichen Diensten übernommen werden und teilweise auch von 

Anwohnern, wenn ein eingeschränkter Zugang besteht. Die verwendeten Geräte be-

schränken sich dabei auf die kleineren Geräte des Bauhofes. 

Problematisch gestaltet sich der eingeschränkte Zugang zum Gewässer über die an-

liegenden Privatgrundstücke oder landwirtschaftlich genutzte Flächen. Außerdem wird 

durch den Zweckverband Bornaer Land Oberflächenwasser und durch die Anlieger 

teilweise Schmutzwasser in die Gewässer eingeleitet und die Gewässer dadurch ver-

unreinigt und eutrophiert. Dadurch ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand zu erwarten. 

Gewässerunterhaltungspläne und Hochwasserschutzkonzepte oder Hochwasserrisi-

komanagementpläne sind in der Kommune nicht vorhanden. 

In Regis-Breitingen ist ein Graben nordwestlich von Wildenhain im Zuge der Schnau-

der-Begradigung für den Bergbau heute nicht mehr an die Schnauder angebunden. 

Das anfallende Oberflächenwasser sammelt sich nun am Grabenende auf einer land-

wirtschaftlich genutzten Fläche und kann nicht ordnungsgemäß abgeführt werden. 

Durch eine enGU müsste der Graben wieder an die Schnauder angebunden werden 

und vollständig hergestellt werden. 

 

Rötha 

In Rötha werden Gösel und Rietzschke unterhalten, wobei sich die Unterhaltung auf 

Uferkontrollen, Randstreifenpflege und Beräumung von Strömungshindernissen kon-

zentriert. Eine Übersicht dazu gibt es in Plan 5. 

Tabelle 5: Längenverteilung der Gewässerunterhaltung in Rötha 

Gesamtlänge Fließ-
gewässer II. Ord. 

in Unterhaltung 
(IST-Zustand) 

Weiterer Unterhal-
tungsbedarf 

Unterhaltung SOLL-
Zustand 

35,4 km 3,1 km 6,5 km 9,6 km 

 

Die Unterhaltung wird einmal jährlich vom betrieblichen Dienst durchgeführt, der über 

Minibagger, Schlauchboote und dem Technikpark des Bauhofs verfügt. 

Probleme treten vor allem durch Sedimenteintrag auf, da die Gewässer dadurch ver-

landen und sich die Fließgeschwindigkeit senkt. 

Gewässerunterhaltungspläne sind für das Gemeindegebiet nicht vorhanden. 
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Das System der Gösel (Alter Göselbach, Gösel und Alte Gösel) ist vom Bergbau beein-

flusst. Alte Gösel und Alter Göselbach liegen derzeit trocken, da die (neue) Gösel her-

gestellt wurde um das anfallende Wasser um das Tagebaugebiet des heutigen 

Störmthaler Sees herumzuleiten. Es ist geplant, die Alte Gösel sowie den Alten Gösel-

bach wieder zu bespannen, dafür müsste mit einer enGU das Gewässer wieder herge-

stellt werden, damit es seine Funktion erfüllen kann. 

Es ist denkbar, dass die wiederhergestellten Gewässer einen Unterhaltungsaufwand 

nach sich ziehen. Dies ist momentan noch nicht ableitbar, auch der Hochwasserrisiko-

managementplan Gösel gibt dazu keine Hinweise. 

 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kommunen derzeit hauptsächlich dort 

unterhalten wo dringender Bedarf besteht. Von den fast 119 km Gewässer werden ca. 

41 km unterhalten und 78 km nicht unterhalten. Von den 78 km nicht unterhaltenen 

Gewässern sind 25,4 km in Zukunft geplant (siehe Tabelle 6). Die unterhaltenen Ge-

wässer werden meist jedoch nicht auf kompletter Länge unterhalten, sondern nur an 

den notwendigen Bereichen, und zum Teil sind an den Gewässern auch zusätzliche 

Maßnahmen geplant. 

Tabelle 6: Längenverteilung der Gewässerunterhaltung in allen Kommunen 

Gesamtlänge Fließ-
gewässer II. Ord. 

in Unterhaltung 
(IST-Zustand) 

Weiterer Unterhal-
tungsbedarf 

Unterhaltung SOLL-
Zustand 

118,8 km 40,9 km 25,4 km 66,3 km 

 

Eine kontinuierliche Unterhaltung ist durch die fehlenden finanziellen Mittel nicht mög-

lich, auch Gewässerunterhaltungspläne sind kaum vorhanden. Eine Ausnahme stellt 

hier jedoch die Kommune Markkleeberg da, die alle ihre Gewässer 2. Ordnung unter-

hält und zudem auf eine kontinuierliche Unterhaltung achtet, sowie Gewässerunterhal-

tungspläne, soweit sinnvoll, erstellt. 

Die Unterhaltungsarbeiten in den Kommunen werden, soweit es möglich ist, von den 

betrieblichen Diensten durchgeführt, die beispielsweise über Handgeräte (z.B. Schau-

fel), kleine Spezialgeräte und Kleintransporter verfügen. Müssen aufwändigere Arbei-

ten durchgeführt werden, bei dem ein Maschineneinsatz erforderlich ist, z.B. für die 

Krautung oder die Sandfangreinigung, erfolgt die Fremdvergabe der Leistung. 
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Die Probleme der Kommunen an den Gewässern sind vor allem 

Á das steigende Grundwasser und zunehmende Starkniederschlagsereignisse, 

wodurch einige Gräben das anfallende Oberflächenwasser nicht mehr problem-

los abführen können. 

Á fehlende Gewässerrandstreifen, wodurch die landwirtschaftlichen Flächen meist 

bis direkt ans Gewässer bewirtschaftet werden und die Gewässer zum Teil 

überackert werden. 

Á fehlende Gewässerrandstreifen auch in Siedlungsgebieten, wo die Gewässer 

teilweise durch private Grundstücke führen. 

Á eingeschränkter Zugang zum Gewässer durch einen fehlenden Gewässerrand-

streifen. 

Á die Verrohrung einiger Gräben, die deswegen nur eingeschränkt kontrolliert wer-

den können und in ihrem Fassungsvermögen beschränkt sind. 

Zum Teil sind diese Probleme durch die Beendigung des Bergbaus entstanden und 

somit kommt bei der Herstellung mancher Gewässer die einmalig nachholende Ge-

wässerunterhaltung in Betracht. Dafür müssten jedoch weitere Untersuchungen ge-

macht werden, um die wirklichen Ursachen der fehlenden Funktion herausfinden zu 

können. 

 

5.3 Bewertung des Unterhaltungsbedarfs und -aufwandes 

In Kapitel 5.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich der zukünftige Unterhal-

tungsbedarf an dem Gewässerzustand orientiert, der für eine volle Funktionsfähigkeit 

des Gewässers notwendig ist, um den ordnungsgemäßen Abfluss zu sichern. In den 

Wassergesetzen SächsWG (Sächsisches Wassergesetz) und WHG (Wasserhaus-

haltsgesetz) ist dies nochmal rechtlich festgehalten. 

§ 39 des WHG definiert die Aufgaben der Unterhaltung: 

1.  die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen 

Wasserabflusses, 

2.  die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer 

standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserab-

fluss, (...) 
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4.  die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers 

insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen, 

5.  die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder 

Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftli-

chen Bedürfnissen entspricht. 

In § 31 des SächsWG sind zudem noch folgende Aufgaben erläutert: 

1. die Ufer in naturnaher Bauweise zu sichern; die Gewässerrandstreifen zu diesem 

und den in § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG genannten Zwecken natürlich zu gestalten 

und zu pflegen, soweit dies nicht nach § 24 Abs. 2 Satz 2 erfolgt, 

2. die landeskulturelle Funktion der Gewässer zu erhalten oder wiederherzustellen, 

3. die Belange der Fischerei zu berücksichtigen,  

4. feste Stoffe aus dem Gewässer oder von seinen Ufern zu entfernen, soweit es im 

öffentlichen Interesse erforderlich ist, um den Gemeingebrauch zu erhalten, 

5. Wühltiere, die die Standsicherheit von Uferböschungen, Deichen und Dämmen be-

einträchtigen, zu bekämpfen; die Regelungen des Artenschutzes und zur Bekämpfung 

des Bisams bleiben unberührt, und 

6. bei ausgebauten Gewässerstrecken den Ausbauzustand zu erhalten, sofern nicht 

etwas anderes bestimmt ist; die zuständige Wasserbehörde soll den Umfang der Un-

terhaltung einschränken, wenn sie die Erhaltung des durch den Ausbau geschaffenen 

Zustands nicht mehr für notwendig hält. 

Laut § 31 SächsWG sind die Unterhaltungsmaßnahmen auf das wasserwirtschaftlich 

Erforderliche zu beschränken, es soll also so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich 

durchgeführt werden. 

In § 39 des WHG wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass sich die Gewässerun-

terhaltung an den Bewirtschaftungszielen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ausrich-

ten muss und die Erreichung der Ziele nicht gefährden darf. Natürliche Oberflächen-

gewässer sind demnach so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer und chemi-

scher Zustand erreicht bzw. erhalten wird und eine Verschlechterung vermieden wird. 

Künstliche Gewässer sollen ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten chemi-

schen Zustand erreichen bzw. erhalten und auch hier ist eine Verschlechterung zu 

vermeiden. Zusätzlich ist nach § 39 WHG der Erhaltung der Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts bei der Unterhaltung Rechnung zu tragen. 



Kommunales Forum Südraum Leipzig 

 

Entscheidungsgrundlage für die Organisation der Gewässerunterhaltung 
Bericht 
 

Planung: K  
&

 H  Projekt: 03388-0 23.12.2015 Seite 17 von 46 
 

Der Unterhaltungsbedarf wurde anhand dieser Festsetzungen vor Ort durch optische 

Eindrücke eingeschätzt und zusätzlich durch die Erfahrungen der jeweils in den Kom-

munen zuständigen Personen (Experten). 

Der Unterhaltungsaufwand ergibt sich durch Berechnung der notwendigen finanziellen 

Mittel für den zukünftigen Unterhaltungsbedarf nach Angaben in der Richtlinie "DWA-M 

610  Neue Wege der Gewässerunterhaltung - Pflege und Entwicklung von Fließgewäs-

sern (Juni 2010)". Die Berechnungen basieren auf folgenden Kosten: 

Tabelle 7: Kosten der Gewässerunterhaltung 

Maßnahme Kosten 

Mahd (einseitig, 3 m Breite) 1.500 ú/Hektar 

Totholz-/Müllentnahme 100 ú/m³ 

Entschlammung/Räumung 150 ú/m³ 

Krautung 7 ú/lfm 

Neophytenkontrolle (pro Jahr) 10 ú/m² 

Optische Inspektion und Reinigung von  Verrohrungen 15 ú/lfm 

 

Jedoch muss beachtet werden, dass die Schätzungen der Kosten nur sehr grob sind, 

da detaillierte Informationen für die Berechnungen nicht vorhanden sind. Für eine Prä-

zisierung der Kosten sind Gewässerunterhaltungspläne notwendig, die den genauen 

Umfang der Maßnahmen bestimmen. 

Die Ergebnisse des zusätzlichen Bedarfs für die Unterhaltung sind ebenfalls in den 

Plänen 1-5 zu sehen (Kap.12). 

 

Borna 

Derzeit werden Totholz- und Müllentnahme, Räumung, Ufersicherung, Mahd, Krautung 

und Anpflanzung an mehreren Gewªssern durchgef¿hrt und daf¿r etwa 27.000 ú aus-

gegeben. Pro unterhaltenem Gewässermeter sind das 2,45 ú. 

Zukünftig sind für den Saubach Räumung (einmalig), Mahd und Krautung geplant. Für 

den Mühlgraben Zedlitz und den Goldenen Born ist neben der derzeitigen Totholzent-

nahme eine Neophytenkontrolle zu empfehlen, der Goldene Born sollte ebenfalls ge-

mäht werden. 
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Tabelle 8: Unterhaltungsbedarf und -aufwand in Borna 

Unterhaltung Maßnahmen Kosten 

IST-Zustand - Totholzentnahme, Räumung, Müllentnahme, Ufersi-
cherung, Mahd, Krautung, Anpflanzung 

27.000 ú 
(jährlich) 

Zusätzlicher 
Bedarf 

- Mahd, Krautung 
- Neophytenkontrolle (3 Jahre in Folge) 
- Räumung (einmalig) 

17.000 ú 
15.000 ú 

(beides jährlich) 
12.500 ú 
(einmalig) 

SOLL-
Zustand 

 IST-Zustand und zusätzlicher Bedarf 

59.000 ú 
(jährlich) 
+ 12.500 ú 
(einmalig) 

 

Des Weiteren muss beachtet werden, dass bergbaubedingt und durch Meliorationsar-

beiten in Borna ca. 4 - 5 km Gewässer noch verrohrt sind. Da diese zum Teil in keinem 

guten Zustand sind, ist davon auszugehen, dass diese auch in Zukunft unterhalten 

werden müssen. 

 

Abbildung 2: Mühlgraben Zedlitz (Höhe Platekaer Straße), mit Neophyten 
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Abbildung 3: Goldener Born (Höhe Gestewitzer Dorfstraße), stark bewachsen und Neo-

phyten 

 

Markkleeberg 

In Markkleeberg wurden in den vergangenen Jahren (2010-2015) ca. 57.000 ú f¿r Ma-

terialkosten und Fremdvergabe in die Gewässerunterhaltung investiert. Der Spitzen-

wert bei den  Ausgaben f¿r die Gewªsserunterhaltung betrªgt 138.000 ú (2014). Der 

Personalaufwand des eigenen betrieblichen Dienstes ist dabei noch nicht mit einge-

rechnet. Unterhaltungsmaßnahmen sind die Kontrolle und Reinigung von Dükern, Ver-

rohrungen, Rechen und Sandfängen. Außerdem werden Totholzentnahme, Mahd, An-

pflanzungen, Schilfentnahme, Müllentnahme und Neophytenkontrolle durchgeführt. Pro 

unterhaltenem Gewässermeter wurden durchschnittlich 7,22 ú investiert. 

Für die Zukunft sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen am Walgraben, Auenhainer 

Graben, Crostewitzer Graben, Floßgraben und Silbergraben geplant. Mahd und Tot-

holzentnahme sollen am Walgraben, Silbergraben und Auenhainer Graben durchge-

führt werden. Am Walgraben und Auenhainer Graben sollen zusätzlich die Verrohrun-

gen befahren und beräumt werden. Für den Crostewitzer Graben ist Mahd vorgesehen. 

Der Silbergraben und der Crostewitzer Graben befinden sich derzeit aber noch im Ei-

gentum der LMBV, sollen aber zeitnah an die Kommune Markkleeberg übergeben 

werden. Am Floßgraben sind hauptsächlich Maßnahmen der Wiederherstellung des 

Gewässers notwendig. 
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Die Befahrung und Beräumung der Verrohrungen werden einmalig etwa 3.000 ú kos-

ten. Die Mahd und Totholzentnahme, die regelmäßig durchgeführt werden müssen, 

summieren sich auf etwa 34.500 ú. Die Wiederherstellung des Floßgrabens wird sich in 

etwa auf 75.000 ú belaufen, die jedoch nur einmalig notwendig wªren. Insgesamt 

ergibt das eine Summe von 91.500 ú für die jährliche Unterhaltung. 

Tabelle 9: Unterhaltungsbedarf und -aufwand in Markkleeberg 

Unterhaltung Maßnahmen Kosten 

IST-Zustand - Dükerreinigung, Totholzentnahme, Befahrung, Sand-
fangkontrolle, Rechenreinigung, Mahd, Neophyten-
kontrolle, Anpflanzung, Schilfentnahme, Müllentnahme 

57.000 ú 
(jährlich) 

Zusätzlicher 
Bedarf 

- Mahd, Totholzentnahme 
- Befahrung, Beräumung (einmalig) 

34.500 ú 
(jährlich) 
78.000 ú 
(einmalig) 

SOLL-
Zustand 

 IST-Zustand und zusätzlicher Bedarf 

91.500 ú 
(jährlich) 
+ 78.000 ú 
(einmalig) 

 

 

Abbildung 4: Walgraben (Höhe Mönchereistraße), stark bewachsen 
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Abbildung 5: Auenhainer Graben (Höhe Auenhainer Allee), stark bewachsen 

 

Pegau 

In Pegau werden die jährlichen Kosten für die Unterhaltungsarbeiten (Böschungsmahd, 

Totholzentnahme, Laubentnahme, Entschlammung und Rechenreinigung) auf etwa 

30.000 ú beziffert. Pro unterhaltenem Gewªssermeter sind das 1,78 ú. 

Zukünftig sollen vor allem die Gräben im Norden neu profiliert werden und das anfal-

lende Totholz entnommen werden. Auch das Flößchen sollte neu profiliert und der Müll 

entnommen werden, sowie die Verrohrung gereinigt und regelmäßig kontrolliert wer-

den. 

Die Totholz- und Müllentnahme wird sich auf etwa 3.500 ú belaufen, die Kontrolle und 

Reinigung der Verrohrung auf etwa 5.500 ú. Die Neuprofilierung der Gräben würde 

sich auf eine Summe von rund 650.000 ú belaufen. 
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Tabelle 10: Unterhaltungsbedarf und -aufwand in Pegau 

Unterhaltung Maßnahmen Kosten 

IST-Zustand - Böschungsmahd, Totholzentnahme, Laubentnahme, 
Entschlammung, Rechenreinigung 

30.000 ú 
(jährlich) 

Zusätzlicher 
Bedarf 

- Totholzentnahme, Müllentnahme, Verrohrung kon-
trollieren und reinigen 

- Neuprofilierung (einmalig) 

9.000 ú 
(jährlich) 
650.000 ú 
(einmalig) 

SOLL-
Zustand 

 IST-Zustand und zusätzlicher Bedarf 

39.000 ú 
(jährlich) 
+ 650.000 ú 
(einmalig) 

 

 

Abbildung 6: Schnellgraben (Höhe Verbindungsstraße Kleindalzig - Wiederau), stark be-

wachsen 


















































